

Bitte zweifach einreichen
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	Zuwendungsempfänger: 
	

	
	....................................................

	     
     
     


	(Datum)



Förderung im Rahmen des Operationellen Programms für die Förderung der regionalen Wettbewerbsfähig-

keit und Beschäftigung in Hessen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007 bis 2013 (RWB-EFRE-Programm) mit einer Zuwendung in Höhe von EUR      
für das Lokale-Ökonomie-Programm der Stadt XY
aus Kapitel 07 05 – Förderprodukt 31 
mit Bescheid vom:      
hier: Mittelabruf
Aktenzeichen:                              Antragsnummerr:      
Aufgrund des erreichten Programmstandes nach beiliegendem Nachweis 
bitte(n) ich/wir, einen Betrag von EUR      
auf mein/unser Konto-Nr.:      
BLZ:      
bei der Name Bank/Sparkasse
zu überweisen.
(Zum Bearbeiten der nachfolgenden Excel-Tabelle - Cursor mitten in Tabelle positionieren und Doppelklick. Bitte beachten, dass die Bildlaufleiste am rechten Rand der Tabelle immer oben steht)

[image: image1.emf]Ich/Wir erkläre(n), dass EUR

(1) tatsächlich getätigte Gesamtausgaben (Programmausgaben

    belegt durch  quittierte Rechnungen oder gleichwertige

     Buchungsbelege) bisher entstanden sind  in Höhe von: 

(2) davon sind zuwendungsfähige

     (= EU-relevante)  Ausgaben

 1)

 in Höhe von: 

(3) zuwendungsfähige Ausgaben, innerhalb der auf den heutigen

    Tag folgenden zwei Monate fällig werden in Höhe von:

Summe der zuwendungsfähigen Ausgaben:

Zuwendung davon   50 % Anteil:

abzgl. bisher erhaltene Zuwendung: 

auszuzahlender Zuwendungsbetrag:


1) Ohne erstattungsfähige Umsatzsteuer
2) Außer bei Einmal- oder Schlusszahlungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben zur Berechtigung des Mittelabrufes (sachliche und zeitliche Voraussetzungen) subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB sind und dass ein Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. 

Mir/Uns ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben zu gegebener Zeit vor Ort überprüft werden. 

Entsprechend Artikel 90, Abs. 1 der EU-VO Nr. 1083/2006 sind Originalbelege mindestens drei Jahre nach Zahlung des Restbetrages des RWB-EFRE-Programm 2007 – 2013 durch die Kommission zur Verfügung zu halten. Dies bedeutet eine Aufbewahrungsfrist mindestens bis zum 31.12.2022. 

Die Auszahlung der EU-EFRE-Mittel kann erst erfolgen, wenn die Mittel im Landeshaushalt zur Verfügung stehen. 

Ausgabenerklärungen des Zuwendungsempfängers, die nicht den vorher genannten Erklärungen/Bedingungen entsprechen, können ganz oder teilweise zu Rückforderungen bzw. Kürzungen von Zuschüssen führen. 

Zur Beurteilung des Mittelbedarfs bitte den beiliegenden Zwischen-/Verwendungsnachweis  mit „Zahlenmäßigem Nachweis Lokale Ökonomie“ zum Abruf ausfüllen und Belegkopien und Zahlungsnachweise beifügen.
Die Originalbuchungsbelege können eingesehen werden: 
(bitte Straße, PLZ, Ort angeben)


Datum
Unterschrift(en)

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen


Strahlenbergerstr. 11





63067  Offenbach am Main








Dokument:  S:\PL_VI04\EU-Foerderung\RWB-EFRE 2007-13\Mustervorlagen\Mustervorlagen VI 4\Mittelabruf Formular_RWB_EFRE_Lok Ök 04-02-2010.doc  gedruckt am: 25.03.2010     


b.w. 
*) Bitte mit Angaben zum Umfang der stattgefundenen Prüfung (Belegprüfung, Ortsbesichtigung)
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Tabelle1

		Ich/Wir erkläre(n), dass		EUR

		(1) tatsächlich getätigte Gesamtausgaben (Programmausgaben
    belegt durch  quittierte Rechnungen oder gleichwertige
     Buchungsbelege) bisher entstanden sind  in Höhe von:

		(2) davon sind zuwendungsfähige
     (= EU-relevante)  Ausgaben 1) in Höhe von:

		(3) zuwendungsfähige Ausgaben, innerhalb der auf den heutigen
    Tag folgenden zwei Monate fällig werden in Höhe von:

		Summe der zuwendungsfähigen Ausgaben:

		Zuwendung davon   50 % Anteil:

		abzgl. bisher erhaltene Zuwendung:

		auszuzahlender Zuwendungsbetrag:





Tabelle2

		





Tabelle3

		






